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MEDIENMITTEILUNG 
STADTRATSSITZUNG VOM 7. OKTOBER 2021 

NEUER GEMEINDEVERANTWORTLICHER FÜR LANDWIRTSCHAFT 

Robert Vollenweider ist seit 18 Jahren Ackerbaustellenleiter. Er hat diese anspruchsvolle Aufgabe mit viel En-
gagement, Fach- und Sozialkompetenz ausgeführt. Besonders hervorzuheben sind auch seine Verdienste für 
den Erfolg des Vernetzungsprojekts in Illnau-Effretikon. Robert Vollenweider ist nun von seiner Funktion zu-
rückgetreten. 

Der Stadtrat hat Christoph Häberli zum neuen Gemeindeverantwortlichen für Landwirtschaft (früher Acker-
baustellenleiter) gewählt. Der neue Amtsinhaber führt einen Landwirtschaftsbetrieb in Billikon und ist in 
Kyburg wohnhaft.  

ZUM BESCHLUSS DES STADTRATES 

SRB-Nr. 2021-190 

ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM BRUGGWIESEN BUDGETIERT DEFIZIT 

Das Budget 2022 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen sieht bei einem Umsatz von rund 21 Millionen 
Franken einen Aufwandüberschuss von 400'000 Franken vor. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in 
vielen Pflegeinstitutionen im Kanton Zürich nach wie vor stark spürbar. Seit Mitte 2020 hat sich die Auslastung 
auch im Alters- und Pflegezentrum Effretikon negativ entwickelt. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, soll 
per 1. Januar 2022 auf den Auswärtigenzuschlag verzichtet werden und fünf Doppelzimmer werden in Einzel-
zimmer umgewandelst. Mit der zusätzlichen moderaten Erhöhung der Pensionstaxen wird die Ertragskraft ge-
steigert. Im Finanzplan 2022 – 2026 sind ab dem Jahr 2024 wieder ausgeglichene Jahresergebnisse prognosti-
ziert. Der Stadtrat dankt dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden für die gute Arbeit 
in den ausserordentlich anspruchsvollen Zeiten. 

ZUM BESCHLUSS DES STADTRATES 

SRB-Nr. 2021-199 

MIETZINSE FÜR STÄDTISCHE IMMOBILIEN TEILWEISE ERLASSEN 

Verschiedene Mieter von städtischen Liegenschaften waren durch die Massnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie stark betroffen. Der Stadtrat hat nun definitiv über einen Mietzinserlass entschieden. Insge-
samt wird auf Mieten von rund 108'000 Franken verzichtet. Dieser Erlass bzw. Teilerlass betrifft das Frühjahr 
2020 sowie den Zeitraum vom Januar bis Mai 2021. Für diese Perioden werden hauptsächlich die Mietzinsen 
für das Restaurant Sportzentrum sowie das Restaurant Rössli reduziert. Daneben verzichtet die Stadt auf die 
Einforderung von kleineren Beträgen bei weiteren gewerblichen Mietern.  

BESCHLUSS DES STADTRATES 

Der entsprechende Beschluss des Stadtrates ist als nicht öffentlich klassifiziert. 

 


